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Zur Entwicklung der Lohnersatzleistungen für Arbeitslose 

Ulrich Cramer 

1. Methodisches Konzept 
Die meist benutzte statistische Basis für alle Probleme, die 
mit dem Leistungsbezug bei Arbeitslosigkeit zusammen-
hängen, ist die sogenannte Leistungsempfängerquote. Sie 
ist der Quotient aus der Zahl der Leistungsempfänger und 
der Zahl der registrierten Arbeitslosen zu einem bestimm-
ten Stichtag oder auch als Durchschnittswert zu den Stich-
tagen eines Jahres. In verschiedenen Veröffentlichungen 
des IAB1) wurde herausgearbeitet, daß Jahresdurch-
schnittsbestände nicht personell, sondern als Produkt von 
Fällen und Verweildauern zu interpretieren sind: Eine 
Million Leistungsempfänger im Jahresdurchschnitt bedeu-
ten ein Leistungsvolumen von 12 Mio. Monaten oder 
52 Mio. Wochen, die sich ganz unterschiedlich auf Fälle 
und Bezugsdauern aufteilen können. (Beispielsweise 
6 Mio. Fälle mit einer durchschnittlichen Bezugsdauer von 
2 Monaten oder 3 Mio. Fälle mit einer durchschnittlichen 
Dauer von 4 Monaten.) Folglich besagt auch die Leistungs-
empfängerquote zunächst nur, wieviel Prozent des Arbeits-
losigkeitsvolumens durch Leistungen finanziert werden. 
Die Quote ist zerlegbar in eine Personenkomponente 
(eigentlich: Fälle) und eine Dauerkomponente: 

1) Vgl. zum Beispiel: Cramer, U., Wieviel Arbeitslose erhalten noch Lohn-
ersatzleistungen? in: MittAB 2/1986. 

2) Der Anteil der vorher Erwerbstätigen beim Zugang in Arbeitslosigkeit geht seit 
1982 (78,6%) kontinuierlich zurück und betrug 1986 nur noch 74,2% (vgl. 
Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit 5/1987, S. 658). 

Aufgrund dieser Beziehungen ist es zweckmäßig, die Ent-
wicklung der Leistungsempfängerquote und ihrer Bestand-
teile (Alg-Bezug und Alhi-Bezug) zunächst getrennt nach 
ihrer Personen- und Dauerkomponente zu untersuchen. 
Eine derartige Analyse erfolgt in den nächsten beiden 
Abschnitten, bevor die Entwicklung der Leistungsempfän-
gerquote beschrieben wird. Abschließend erfolgt eine 
Abschätzung der Auswirkungen der gesetzlichen Neurege-
lungen im Leistungsrecht seit 1985. 

2. Leistungsempfang beim Zugang in die Arbeitslosigkeit 
Ein neuer Arbeitslosigkeitsfall, der statistisch als Zugang 
gezählt wird, führt entweder 
- zu einem Neuantrag auf Arbeitslosengeld (Alg) oder 

- zu einem Wiederbewilligungsantrag auf Arbeitslosen-
geld oder 

- zu einem Neuantrag auf Arbeitslosenhilfe (Alhi) oder 

- zu einem Wiederbewilligungsantrag auf Arbeitslosen-
hilfe oder 

- zu keinem Antrag. 

Übersicht 4 zeigt, wie sich der Arbeitslosigkeitszugang in 
diese Antragsarten aufteilte. Insgesamt bekamen von den 
1986 arbeitslos gewordenen Personen 25,1% von Beginn 
an keine Leistungen; das waren 1,5% mehr als im Vorjahr. 
Dies liegt einmal daran, daß der Anteil derjenigen, die 
vorher erwerbstätig waren, um einen halben Prozentpunkt 
zurückging und ist zum anderen darauf zurückzuführen, 
daß vermehrt bei vorher Erwerbstätigen noch keine 
Ansprüche aufgebaut werden konnten. Auch der längerfri-
stige Rückgang des Anteils der von Beginn ihrer Arbeitslo-
sigkeit an Leistungsbeziehenden korrespondiert mit einem 
entsprechenden Rückgang des Anteils der vorher Erwerbs-
tätigen.2) 
Die aus dem Trend der Jahre 1983 bis 1986 fallenden Werte 
für 1985 (Wiederanstieg des Anteils der Neuanträge auf 
Arbeitslosengeld vor allem bei den Männern) haben saiso-
nale Gründe und sind auf die extremen Witterungsbedin-
gungen im Januar 1985 und die damit verbundenen (lei- 
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stungsberechtigten) Zugänge aus dem Bausektor und der 
Landwirtschaft zurückzuführen. Ein Viertel der Arbeitslo-
sen bekommt nunmehr von Anfang an keine Leistungen. 
Seit Beginn der Arbeitsmarktkrise in der Mitte der 70er 
Jahre lag dieser Anteilswert in zwei Jahren ähnlich niedrig, 
nämlich 1977 und 1980. 

3. Dauer des Bezugs 
Dauer des Leistungsbezugs und Dauer der Arbeitslosig-
keitsperiode sind eng miteinander verbunden. Bei der 
Berechnung der entsprechenden Verweildauerziffern stößt 
man auf zahlreiche Schwierigkeiten. Methodisch wurde 
eine Vorgehensweise ausgewählt, die eine größtmögliche 
Vergleichbarkeit der einzelnen Reihen und Konsistenz mit 
der Zugangsanalyse in Übersicht 4 anstrebt, dennoch sind 
die Ergebnisse in Übersicht 5 nur als Näherungswerte zu 
interpretieren.3). 

Die durchschnittliche Dauer einer Arbeitslosigkeitsperiode 
blieb nach dem konjunkturbedingten Anstieg der Jahre 
1981 bis 1983 seither nahezu konstant, während die durch-
schnittliche Dauer einer Leistungsperiode (Alg und sich 
evtl. anschließende Anschluß-Alhi) seit 1984 leicht rück-
läufig ist. Dahinter stehen strukturelle Veränderungen von 
Alg und Alhi: Die durchschnittliche Dauer einer Alg-
Periode war 1983 am längsten und ging deshalb insbeson- 

3) Zur Berechnungsweise im einzelnen: 
a) Durchschnittsbestand Arbeitslose / Zugänge an Arbeitslosen x 52 
b) (Durchschnittsbestand   ALG-   und   ALHI-Empfänger   (korrigierte 
Zahlen nach 6 Monaten Wartezeit) abzüglich Krankheitsfälle, § 105 c- 
Fälle und ALHI-Empfänger nach § 2 Abs. 2 Satz 3 Bundeserziehungs- 
geldgesetz x 52) / (bewilligte Anträge auf ALG + Neuanträge auf ALHI 
ohne Anschluß-ALHI + Wiederbewilligungsanträge auf ALHI). 
c-h) Durchschnittsbestand   (unkorrigierte   Zahlen   aus   Zahlfällestatistik) / 
bewilligte Anträge (ohne Korrekturen). 

 

dere von 1983 auf 1984, als die Anspruchsdauern noch 
nicht durch gesetzliche Änderungen beeinflußt wurden, 
deutlich zurück. Dies ging einher mit einem Anstieg der 
Ausschöpfungsquote (vgl. Übersicht 6), also dem Anteil 
der Alg-Empfänger, die beim Ausscheiden aus dem Alg-
Bezug ihre Ansprüche erschöpft hatten. In dieser Zeit 
verbrauchten also immer mehr Arbeitslose ihre Alg-
Ansprüche. Die durchschnittliche Dauer einer Alg-Periode 
ging aufgrund von Mehrfacharbeitslosigkeit zurück. In den 
Jahren 1985 und 1986 wurde dann die durchschnittliche 
Länge einer Alg-Periode einerseits von diesem Trend und 
von den aufgrund der außergewöhnlichen Winter dieser 
Jahre ungewöhnlich vielen Saisonarbeitslosen verkürzt, 
andererseits durch neue gesetzliche Regelungen, die älte-
ren Arbeitslosen längere Anspruchsdauern ermöglichten, 
erhöht. 
Parallel dazu verlängerte sich die durchschnittliche Dauer 
einer Alhi-Periode, und zwar am stärksten im Zeitraum 
1982 bis 1985; erst 1986 wurde diese Entwicklung ge-
bremst. Letzteres kann auch auf die längeren Anspruchs-
dauern für Arbeitslosengeld zurückgeführt werden, viel-
leicht ist aber auch mit über 40 Wochen durchschnittlicher 
Dauer eine Art Maximalwert erreicht, der sich aus dann oft 
stattfindenden Übergängen in Alters- oder Berufsunfähig-
keitsrente erklärt. 
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4. Finanzierter Anteil der Arbeitslosigkeit 
In Übersicht 7 sind die Leistungsempfängerquoten zusam-
mengestellt, die nach den eingangs entwickelten methodi-
schen Vorbemerkungen als Finanzierungsanteil der 
Arbeitslosigkeit zu interpretieren sind. Spalte l enthält den 
Gesamtanteil von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe. 
Er ist etwas größer als die Summe der Einzelanteile in 
Spalte 2 und 3, weil er aus einer später erstellten (nur 
intern verfügbaren) Statistik stammt, die auch noch nach-
träglich bewilligte Leistungsfälle miterfaßt. 

 
ALG: Arbeitslosengeld 
ALHI: Arbeitslosenhilfe 
ALG/Zugangsa teil: bewilligte Anträge auf Arbeitslosengeld/Zugänge in n
Arbeitslosigkeit 
ALG/Dauerrelation: durchschnittliche Dauer ei er ALG-Periode/durch- n
schnittliche Dauer einer Arbeitslosigkeitsperiode 

Danach ist der durch Lohnersatzleistungen insgesamt 
finanzierte Anteil der Arbeitslosigkeit seit 1982 kontinu-
ierlich um insgesamt 7%-Punkte zurückgegangen, aller-
dings verlangsamte sich dieser Rückgang in den letzten 
beiden Jahren. In Spalte l werden Leistungsbezieher, die 
nicht zu den registrierten Arbeitslosen zählen (§ 105 b und 
c, AFG) herausgerechnet.4) 1986 wurde so noch 63,3% der 
Arbeitslosigkeit durch Lohnersatzleistungen finanziert. 
Strukturelle Informationen dieser Entwicklung geben die 
Spalten 2 und 3 der Tabelle. In Spalte 2 wird der Alg-
Anteil am Arbeitslosigkeitsvolumen in den Zugangsanteil 
und die Dauerrelation (vgl. Abschnitt 1) zerlegt. Man 
erkennt jetzt, daß sowohl vom Zugang her als auch – und 
hier noch etwas ausgeprägter – von der Dauerrelation her, 
der durch Arbeitslosengeld finanzierte Anteil des Arbeits-
losigkeitsvolumens von gut 50% im Jahre 1982 auf etwa 
36% in den Jahren 1985 und 1986 zurückging. Der noch 
geringfügige Rückgang dieses Anteils im Jahre 1986 ist 
dabei ausschließlich auf den Zugang an Arbeitslosen 
zurückzuführen, während die durchschnittliche Dauer des 
Leistungsbezugs im Verhältnis zur durchschnittlichen 
Dauer einer Arbeitslosigkeitsperiode schon wieder leicht 
zunahm. Die letzte Spalte der Tabelle weist aus, daß die 
Arbeitslosenhilfe komplementär zur Entwicklung beim 
Arbeitslosengeld einen immer größeren Anteil ausmacht. 
Hier wurde der Anstieg allerdings auch in den letzten 
Jahren gebremst. 

5. Auswirkungen neuer gesetzlicher Regelungen 
Seit Beginn des Jahres 1985 sind die Anspruchsdauern für 
Arbeitslosengeld in drei Etappen durch Novellierungen des 
AFG verlängert worden: 
Seit 1.1. 1985 erhalten Arbeitslose ab 49 Jahre bis maxi-
mal ein halbes Jahr länger Arbeitslosengeld als vorher. Die 

4) Aus methodischen Gründen ist das für die übrigen Spalten der Tabelle nicht 
möglich. 

Verlängerung war zwar abhängig von den beitragspflichti-
gen Beschäftigungszeiten in der auf sieben Jahre erweiter-
ten Rahmenfrist, für das Jahr 1985 konnte sich diese jedoch 
noch nicht auswirken: Aufgrund einer Übergangsregelung 
wurde am Jahreswechsel 1984/85 allen Leistungsbeziehern 
dieser Altersklasse mit der zuvor geltenden maximalen 
Anspruchsdauer von einem Jahr ohne weitere Prüfung ein 
halbes Jahr zusätzliche Anspruchsdauer bewilligt. Den im 
Laufe des Jahres 1985 arbeitslos Gewordenen mit einer 
potentiellen Anspruchsdauer von nunmehr 1½ Jahren wäre 
für den Rest des Jahres 1985 auch nach altem Recht noch 
Arbeitslosengeld gezahlt worden. Auswertungen aus der 
Leistungsdatei der BA belegen, daß die Zahl der Alg-
Bezieher durch diese Gesetzesänderung bis Mitte des Jah-
res 1985 um etwa 38000 Personen anstieg. Im weiteren 
Verlauf des Jahres konnte von ihr keine Wirkung mehr 
ausgehen, weil den neu hinzukommenden Fällen solche 
gegenüberstanden, die bereits die zusätzliche Anspruchs-
dauer ausgeschöpft hatten. Im Jahresdurchschnitt 1985 
erhöhte sich damit die Zahl der Alg-Bezieher um 27000 
Personen. Ohne die Verlängerung der Anspruchsdauer für 
49jährige und Ältere wären die durchschnittliche Dauer 
einer Alg-Periode 1985 auf etwa 17 Wochen und der durch 
Arbeitslosengeld finanzierte Anteil des Arbeitslosigkeits-
volumens um weitere 1,2%-Punkte zurückgegangen. 

Vom 1.1.1986 an wurde die Anspruchsdauer ein weiteres 
Mal verlängert, und zwar für die 44-48jährigen um maxi-
mal 4 Kalendermonate, für die 49-53jährigen um höch-
stens zwei und für die 53jährigen um höchstens sechs 
(weitere) Monate. Daraufhin stieg die Zahl der Leistungs-
empfänger noch einmal bis Mitte des Jahres 1986 um 
weitere ca. 37000 Personen an. Ab Mitte 1986 war also 
durch beide Gesetzesnovellierungen kumulativ die Reihe 
der Alg-Bezieher um 75 000 höher. Für den Jahresdurch-
schnitt 1986 betrug die kumulative Wirkung bei der durch-
schnittlichen Dauer einer Alg-Periode 1½ Wochen und 
beim durch Arbeitslosengeld finanzierten Anteil des 
Arbeitslosigkeitsvolumens 3%-Punkte. Ohne diese Ver-
besserungen der Versicherungsleistungen wäre der durch 
Arbeitslosengeld finanzierte Anteil 1986 auf ungefähr ein 
Drittel zurückgegangen. 

Ab 1. 7. 1987 wurde der Anspruch auf Arbeitslosengeld 
neu geordnet. Prinzipiell gilt jetzt wieder – wie bis 1981 –
das Verhältnis von 2:1 zwischen der Dauer der beitrags-
pflichtigen Beschäftigung und der Dauer des Anspruchs 
auf Arbeitslosengeld. Für unter 42jährige bleibt dabei der 
Anspruch auf ein Jahr begrenzt, ältere Arbeitslose erhalten 
– gestaffelt nach Altersgruppen – bis maximal 32 Monate 
lang (für über 54jährige) Arbeitslosengeld. Wie sich des-
halb der Alg-Anteil am Arbeitslosigkeitsvolumen weiter-
entwickeln wird, ist schwer abzuschätzen. Wie auch schon 
bei den vorangegangenen Novellierungen wird der 
Zugangsanteil nicht verändert. Der Finanzierungsanteil 
vom Arbeitslosengeld erhöht sich also wieder über die 
Dauerrelation. Begünstigt werden diesmal etwa zwei Drit-
tel des letzten Stichtagsbestands vor der Neuregelung Ende 
Juni 1987. (Das restliche Drittel ist unter 42 Jahre alt und 
behält die Anspruchsdauer von einem Jahr.) § 242g AFG 
sieht wieder eine Übergangsregelung vor, nach der eine 
Verlängerung der Anspruchsdauern ohne Überprüfung der 
erweiterten Rahmenfrist für alle laufenden Leistungsfälle 
erfolgt. Maximal verlängert sich damit die Anspruchsdauer 
für über 54jährige um ein Jahr. Folglich wird sich auch der 
durch Arbeitslosengeld finanzierte Anteil am Arbeitslosig-
keitsvolumen bis Mitte 1988 erhöhen. 
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